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Ubersichtsblatt

Objektanschrift:
Auftraggeber:
Eigentiimer:

Objektinformationen:

Grundstiick:

Flachen:

Bewertungszweck:
Wertermittlungsstichtag:
Erstellungsdatum:
Wertbestimmendes Verfahren:

Kennzahlen

Verkehrswert:

Eigentumswohnung
Alttorgraben 15
90400 Nurnberg

Alttorgraben 15
90400 Ndrnberg

Erwin Meyer
90490 Nurnberg, Blutengasse 9

Erwin Meyer
90490 Ndrnberg, Blitengasse 9

Baujahr:
Gesamtnutzungsdauer:
Restnutzungsdauer:

Gemarkung:
Flurstick-Nr.:

GrundstiicksgroRie:
Gesamtwohnflache:
Garagen-/Stellplatze:
Ermittlung des Verkehrswertes
24. Februar 2022

20. September 2024
Ertragswert

Bodenrichtwert pro m2
Bodenwert:

Jahresrohertrag:

Verkehrswert pro m?:
Liegenschaftszinssatz:

1974
80 Jahre
37 Jahre

Sackheim
410

468 m?
76 m?
1 Stlck

1.800 €
97.000 €
10.378 €
2434 €

2,35 %

185.000 €
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1. Allgemeine Angaben

1.1 Grundbuchdaten

Amtsgericht: Nurnberg
Grundbuch von: Sackheim
Band: 31
Blatt: 3209 & 3210
Gemarkung: Sackheim

Rentierlicher Rentierlicher
Grundstiicksbezeichnung FlurstiickNr. Gemarkung GroRe [m?  Anteil [v.H.] Anteil [m?]
Alttorgraben 15, Wohnhaus,
Nebengebaude, Hofraum 410 Sackheim  463,0 100 463,0
Alttorgraben 15,
Wohnhaus 410/1 Sackheim 50 100 5,0
GroRe 468 m?

Dienstbarkeiten als Rechte im Bestandsverzeichnis:
Zum Zeitpunkt der Wertermittlung keine wertrelevanten Eintragungen.

Abteilung I:
Eigentimer Erwin Meyer.

Abteilung II:

Es ist ein NieRBbrauch zu Gunsten Herrn Klaus Meyer (am 11.05.2020 verstorben) und
seiner Ehefrau Ursula Meyer eingetragen in Form eines Wohnungs- und Benutzungs-
rechts flr das zu bewertende Objekt auf die Lebensdauer des Langerlebenden.

Abteilung lII:
Eventuelle Eintragungen sind ohne Einfluss auf den Verkehrswert.

1.2 Zweck

Ermittlung des Verkehrswertes.
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1.3 Ortsbesichtigung/Teilnehmer

Die Ortsbesichtigung fand am 24. Februar 2022 statt.
Teilnehmer:

* Erwin Meyer (Eigentiimer)

» Peter B. Kohlmann (Sachverstandiger).

1.4 Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden vom Eigentimer zur Verfligung gestellt:
* Planunterlagen mit Flachenangaben

Hauskostenabrechnung/Versammlungsprotokoll 2021

Uberlassungsvertrag vom 03.07.2017

Grundbuchauszug vom 12.10.2020

Teilungserklarung vom 12.02.1973

Folgende Informationen wurden zusatzlich vom Gutachter beschafft:
* Lageplan
* Bodenrichtwert
* Auskunft Gber Denkmalschutz

Es wird vorausgesetzt, dass die bei der Ortsbesichtigung angetroffene bzw. die aus
den Unterlagen zu entnehmende Nutzung genehmigt ist und die behdrdlichen Auflagen
- insbesondere auch der Stellplatznachweis - erflllt sind.

2. Beschreibung

Das zu bewertende Objekt befindet sich im Stadtteil Sackheim, im ndrdlichen Teil der
Altstadt der Stadt Nirnberg. Die Infrastruktur des offentlichen und individuellen
Verkehrs ist sehr gut. Die Bauweise ist massiv und die Ausstattung ist gut.
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3. Grundstuck

3.1 Erschliefung

Es wird davon ausgegangen, dass das Grundstuck voll erschlossen ist und samtliche
ErschlieBungsbeitrage geleistet worden sind.

3.2 Baurechtliche Situation

Das Grundstuck befindet sich in einem Mischgebiet.

3.3 Denkmalschutz

Das Gebaude liegt im Ensemble E-5-31-000-1 mit der Bezeichnung {Altstadt}.

4. Art und Mass der baulichen Nutzung

4.1 Nutzungsart / Vorhandene Bebauung

Das Grundstlck ist bebaut mit einem unterkellerten Mehrfamilienhaus mit ausge-
bautem Dach sowie einem Garagenbau.

Das Wohnhaus hat keinen barrierefreien Zugang aber einen Aufzug, die Turéffnungen
sind nicht durchgangig breit genug (90 cm) und es fehlt in manchen Raumen ausrei-

chend Bewegungsflache. Ein behindertengerechte Nachristung ist mit groRem
Aufwand maoglich.

4.2 Flachen

Flachen, Kubatur und Stellplatze

GrundstuicksgroRe 468 m?
Gesamtwohnflache ca. 76 m?
Garagen-/Stellplatze 1 Stick
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4.3 Gesamt-/Restnutzungsdauer

Die Restnutzungsdauer einer baulichen Anlage ist definiert als der Zeitraum vom Wertermittlungsstichtag
bis zu dem erwartenden Ende der wirtschaftlichen oder der technischen Nutzung. Die ImmoWertV Anlage
1 gibt einen Anhaltspunkt Uber anzunehmende Gesamtnutzungszeiten von baulichen Anlagen und
Bauteilen. Bei den angegebenen Gesamtnutzungszeiten geht man davon aus, dass die baulichen und
sonstigen Anlagen einer ordnungsgemafien und zweckentsprechenden Nutzung als auch einer ordnungs-
gemalen Unterhaltung unterliegen. Man unterscheidet dabei zwischen technischer und der
wirtschaftlichen Restnutzungsdauer.

Objektteil Baujahr GND Alter RND
Wohnung 1974 80 Jahre 43 Jahre 37 Jahre
Angesetzte RND fiir das gesamte Objekt 37 Jahre

5. Gebaude

5.1 Allgemeiner Zustand

Das Gebaude befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Die Wohnung macht einen
gepflegten Gesamteindruck.

5.2 Instandhaltungsruckstand

Baumangel sind Schaden, die wahrend der Bauphase des Gebaudes durch unsachgemale Planung oder
Ausfiihrung entstanden sind. Bauschaden treten erst spater auf. Man unterscheidet zwischen optischen
und funktionalen Mangeln. Wenn die Schaden behebbar sind, werden die Kosten als Wertminderung in die
Wertermittlung einbezogen. Die Kosten werden in der Regel Uberschlagig geschatzt. Dabei kdnnen nur
Faktoren einbezogen werden, die im Rahmen der Ortsbesichtigung fiir den Sachverstandigen sichtbar
waren. Fir eine detaillierte Bewertung ist ein Bauschadensgutachten erforderlich.

Bei der Besichtigung wurden kleinere Mangel festgestellt, die jedoch dem Alter
geschuldet sind und somit durch die Alterswertminderung abgedeckt sind.

5.3 Garagen/Stellplatze

Zu der Wohnung gehort ein Garagenstellplatz auf dem Grundstick.
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5.4 AuBenanlagen

Die Fahr- und Gehflachen sind gepflastert und die restliche unbefestigte Flache
begrint.

6. Wertermittlung

6.1 Defintion

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf
den sich die Ermittlung bezieht, im gewohnlichen Geschaftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten
und tatsachlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstlicks oder des
sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rucksicht auf ungewdhnliche oder persdnliche Verhalt-
nisse zu erzielen ware. Der Verkehrswert ist also der Wert, der sich im allgemeinen Geschaftsverkehr am
wahrscheinlichsten einstellen wiirde.

Die Definition der Europaischen Union lautet wie folgt: "Unter Marktwert (Verkehrswert) ist der Preis zu
verstehen, der zum Zeitpunkt der Bewertung auf Grund eines privatrechtlichen Vertrages Uber Bauten
oder Grundstiicke zwischen einem verkaufswilligen Verkaufer und einem ihm nicht durch personliche
Beziehungen verbundenen Kaufer unter den Voraussetzungen zu erzielen ist, dass das Grundstlick offen
am Markt angeboten wurde, dass die Marktverhaltnisse einer ordnungsgemaflen Verdul3erung nicht im
Wege stehen und dass eine der Bedeutung des Objektes angemessene Verhandlungszeit zur Verfligung
steht.”

Die TEGoVA (Europaischer Zusammenschluss der Verbande der Immobilienbewerter) definiert den
Verkehrswert (Marktwert) als den Preis, zu welchem Grundstiicke und Gebaude gemafR einem privaten
Vertrag von einem verkaufsbereiten VeraulRerer an einen unabhangigen Kaufer am Tage der Bewertung
verkauft werden kdnnen, wobei die Annahme zugrunde gelegt wird, dass die Immobilie 6ffentlich auf dem
Markt angeboten wird, dass die Marktbedingungen eine ordnungsgemafie VeraulRerung ermdglichen und
dass fir die Aushandlung des Verkaufs ein im Hinblick auf die Art der Immobilie normaler Zeitraum zur
Verfligung steht.

Die Maligeblichen Vorschriften finden sich in der Verordnung Uber die Grundsatze flr die Ermittlung der
Verkehrswerte von Immobilien und der fir die Wertermittiung erforderlichen Daten (Immobilienwertermitt-
lungsverordnung - ImmoWertV) vom 14. Juli 2021.

6.2 Wertermittlungsverfahren

In der Immobilienwertermittiungsverordnung (ImmoWertV) sind die 3 klassischen Wertermittlungsverfahren
geregelt: Das Vergleichswertverfahren, das Sachwertverfahren und das Ertragswertverfahren.

Das Vergleichswertverfahren §§ 24 - 26 ImmoWertV
Das Vergleichswertverfahren wird insbesondere bei der Bodenwertermittiung unter Einbeziehung von Ver-
gleichsfaktoren angewandt. Die Vergleichsfaktoren sind in § 20 ImmoWertV geregelt. Fur die Vergleich-
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barkeit verdffentlichen die Gutachterausschiisse Bodenrichtwerte. Diese bieten eine Hilfestellung bei der
Anwendung des Vergleichswertverfahrens, miissen jedoch an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst
werden.

Das Ertragswertverfahren §§ 27 - 34 ImmoWertV

Das Ertragswertverfahren wird dann angewandt, wenn die erzielbaren Ertrége (z. B. Mieteinnahmen) der
Immobilie von besonderer Bedeutung sind. Das ist insbesondere bei Eigentumswohnungen, Mehrfami-
lienhauser und Gewerbeimmobilien der Fall. Das Ertragswertverfahren ist die finanzmathematische Meth-
ode der Immobilienbewertung. Das Ergebnis ergibt sich durch den Reinertrag, der Restnutzungsdauer und
dem Liegenschaftszinssatz. Der Wert des Bodens ist beim Ertragswertverfahren getrennt von den
baulichen Anlagen zu ermitteln. Dies geschieht gewdhnlich mit dem Vergleichswertverfahren mit Hilfe von
Bodenrichtwerten, wenn diese in geeigneter Form zur Verfigung stehen.

Das Sachwertverfahren §§ 35- 39 ImmoWertV

Das Sachwertverfahren wird angewandt, wenn die erzielbaren Ertrage nicht maRgeblich fir das Objekt
sind. Es steht dann der tatsachliche Wert der Sache in Abhangigkeit der (Herstellungs-) Kosten fiir das
Objekt im Vordergrund. Das ist insbesondere bei Einfamilienhdusern der Fall. Beim Sachwertverfahren
werden die durchschnittlichen Herstellungskosten samtlicher baulicher Anlagen ermittelt und im Rahmen
einer Wertminderung wegen Alters an den Wertermittlungsstichtag angepasst. Der Wert des Bodens wird,
wie auch beim Ertragswertverfahren, getrennt ermittelt. Dies geschieht gewdhnlich mit dem Vergleichs-
wertverfahren mit Hilfe von Bodenrichtwerten, wenn diese in geeigneter Form zur Verfigung stehen.

6.3 Auswahl Wertermittlungsverfahren

Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens hangt vom Gegenstand der Wertermittlung ab. Beim zu bewer-
tenden Objekt steht der erzielbare Ertrag im Vordergrund. Es handelt sich um eine typische Immobilie fiir
das Ertragswertverfahren. Zur Anwendung kommt deshalb das in §§ 27 - 34 ImmoWertV geregelte Er-
tragswertverfahren bei der Wertermittlung des baulichen Teils zur Anwendung.

7. Bodenwert

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen auf der Grundlage von
Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (§ 26 ImmoWertV) so zu ermitteln, wie er sich ergeben
wirde, wenn das Grundstlick unbebaut ware. Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so kdnnen
diese zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§§ 40 - 45 ImmoWertV). Der Bodenrichtwert ist der
durchschnittliche Lagewert des Bodens fiir eine Mehrheit von Grundstiicken, die zu einer Bodenrichtwert-
zone zusammengefasst werden, fur die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhaltnisse vor-
liegen. Der verdffentlichte Bodenrichtwert wurde beziglich seiner absoluten Hohe auf Plausibilitat Gber-
prift und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grund-
lage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstiicks von dem Richtwertgrundstiick in
den wertbeeinflussenden Grundstiicksmerkmalen — wie ErschlieBungszustand, abgabenrechtlicher Zus-
tand, Lagemerkmale, Art und Mal} der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grund-
stlckszuschnitt — sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berucksichtigt.
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7.1 Vergleichspreise

Dem Sachversténdigen liegen keine Vergleichspreise in ausreichender Zahl vor, die mit
dem Bewertungsgrundstilick hinsichtlich der wertrelevanten Grundstiicksmerkmale
Ubereinstimmen. Insofern wird gemaf § 26 Abs. 2 ImmoWertV auf Bodenrichtwerte

zurlckgegriffen.

7.2 Bodenrichtwert

Der Gutachterausschuss der Stadt Nurnberg veréffentlichte zum Stichtag 31.12.2020
fur das relevante Richtwertgebiet einen Bodenrichtwert von 1.800,00 € pro m? inkl.

ErschlieBungskosten.

7.3 Marktkonformer Bodenwert

Flurstiick-Nr Flache Ansatz Bodenwert
410 & 410/1 468 m2  1.800 €/m? 842.400,00 €
Gesamt 468 m? 842.400,00 €
10.000stel Wertanteil (bei Sonder-/Teileigentum) 1.150,00 96.876,00 €

Bodenwert rund 97.000,00 €
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8. Ertragswert

8.1 Rohertrag

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemafer Bewirtschaftung und zulassiger Nutzung erzielbaren
Einnahmen aus dem Grundstiick, insbesondere Mieten und Pachten einschliefllich Vergitungen. Umla-
gen, die zur Deckung von Betriebskosten gezahlt werden, sind nicht zu berlcksichtigen. Werden fir die
Nutzung von Grundstiicken oder Teilen eines Grundstiicks keine oder vom Ublichen abweichende Entgelte
erzielt, sind die bei einer Vermietung oder Verpachtung nachhaltig erzielbaren Einnahmen zugrunde zu
legen.

Der Rohertrag ist also die Summe aller bei ordnungsgemafer Bewirtschaftung zulassigerweise nachhaltig
erzielbarer Einnahmen. Dazu zahlen insbesondere ortstbliche Mieten und Pachten und sonstige
Nutzungsentgelte so wie auch besondere Zahlungen. Die Betrdge missen allerdings nachhaltig sein.

Einheit Flache/Stck  RoE/Einheit RoE/Monat RoE/Jahr
Wohnung 2. OG 76 m? 9,80€ 744,80€ 8.938 €
Zwischenergebnis 76 m? 744,80 € 8.938 €
Garagen 1 Stick 120,00 € 120,00 € 1.440 €
Zwischenergebnis Garagen 1 Stuck 120,00 € 1.440 €
Rohertrag pro Monat 864,80 €

Rohertrag pro Jahr 10.378 €

8.2 Bewirtschaftungskosten

Die Ermittlung der Bewirtschaftungskosten ist notwendig, um den Reinertrag des Wertermittlungsobjekts
bestimmen zu kénnen. Der Reinertrag ergibt sich durch Abzug der Bewirtschaftungskosten vom Roher-
trag. Die Bewirtschaftungskosten sind die Abschreibungen, die bei gewdhnlicher Bewirtschaftung nach-
haltig als Verwaltungskosten, Instandhaltungskosten, und als Mietausfallwagnis entstehen. Dabei bleiben
durch Umlagen gedeckte Betriebskosten unbertcksichtigt. Nicht umlegbare Betriebskosten (Eigen-
timerkosten) sind in den Instandhaltungskosten enthalten. Die Abschreibung wird durch Einrechnung in
den Vervielfaltiger berticksichtigt. Dabei sind Erfahrungssatze anzusetzen, die unter Berlicksichtigung der
Restnutzungsdauer den Grundsatzen einer ordnungsgemalfen Bewirtschaftung entsprechen.

Verwaltungskosten Flache/Stk RoE/Jahr % RoE Betrag
Wohnung 76 m? 8.938 € 2,80 % 250,00 €
Garagen 1 Stuck 1.440 € 3,13 % 45,00 €
Verwaltungskosten 10.378 € 295,00 €
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Instandhaltungskosten Flache/Stk RoE/Jahr Kosten Betrag
Wohnung 76 m? 8.938 € 12 €/m? 912,00 €
Garagen 1 Stlick 1.440 € 75 €/St 75,00 €
Instandhaltungskosten 10.378 € 987,00 €
Mietausfallwagnis Flache/Stk RoE/Jahr % RoE Betrag
Wohnung 76 m? 8.938 € 2,00 % 178,76 €
Garagen 1 Stick 1.440 € 2,00 % 28,80 €
Mietausfallwagnis 10.378 € 207,56 €
Insgesamt stellen sich die Bewirtschaftungskosten wie folgt dar:

Bewirtschaftungskosten Flache/Stk  RoE/Jahr % RoE Betrag
Wohnung 76 m? 8.938 € 15,00 % 1.341 €
Garagen 1 Stick 1.440 € 10,33 % 149 €
Bewirtschaftungskosten 10.378 € 14,36 % 1.490 €
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8.3 Liegenschaftszins

Der Liegenschaftszins ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegenschaften durchschnittlich
verzinst wird. Die Auswahl des richtigen Liegenschaftszinssatzes ist ein wichtiger Faktor, da er einen ho-
hen Einfluss auf den Ertragswert hat. Der Gesetzgeber kann den Liegenschaftszins nicht zahlenmaRig
bestimmen. Er unterliegt den Schwankungen der allgemeinen Wirtschaftslage, der Lage am Kapitalmarkt
sowie der Grundsticksmarktlage vor Ort und ist auch von zeitlichen Faktoren abhangig. Es ist eine der
Aufgaben der Gutachterausschiisse, den Liegenschaftszins zu bestimmen. Kleinste Anderungen am
Liegenschaftszins haben eine groRe Auswirkung auf den Ertragswert. In der Praxis werden deshalb immer
die Liegenschaftszinssatze der Gutachterausschisse (sofern vorhanden) vorrangig verwendet werden.

Basisliegenschaftszins @ It. GAA 2,00 %
Wohnlage EUR 1.800 - WGFZ 2,5 -0,70 %
Alterskorrektur 43 Jahre -0,09 %
Vermietungskorrektur Nie3brauch 1,20 %
Wohnungsgroflie 76 m? -0,06 %
Angesetzter Liegenschaftszins 2,35%

Der angenommene Liegenschaftszins in Hohe von 2,35 % ist unter Berucksichtigung

der Lage des Objektes

der Art und GroRRe des Objektes

der Bauqualitat des Objektes

der Vermietungssituation flr derartige Objekte

marktkonform und angemessen.
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8.4 Sonderwert Wohnrecht

Der Rohertrag orientiert sich gemaf § 31 ImmoWertV an den nachhaltig erzielbaren
Ertragen. Durch das eingetragene bedingte Wohnungs- und Benutzungsrecht fehlen
bis zum Eintreten der Bedingung die Mieteinnahmen. Die Nebenkosten werden von der
Begunstigten getragen. Auf die Berlicksichtigung des Mietausfallwagnisses kann im
vorliegenden Fall zulassig vereinfachend verzichtet werden.

tatsachlicher Mieteingang (p.a.) 0,00 €
nachhaltig erzielbarer Rohertrag (p.a.) 10.378,00 €
Zwischenwert -10.378,00 €
zzgl. vom Begunstigten nicht getragene Kosten ca. 0,00 €
Sonderwert (p.a.) -10.378,00 €

Laufzeit Sonderwert (It. Sterbetafel 2017/2019): 8 Jahre

Kapitalisierungszinssatz: 2,35 %
Vervielfaltiger: 7,2162
Sonderwert Wohnungs- und Benutzungsrecht -74.889,72 €
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8.5 Ertragswertberechnung

Marktublicher Jahresrohertrag 10.378 €
Bewirtschaftungskosten -1.490 €
Jahresreinertrag 8.888 €
Liegenschaftszinssatz 2,35 %

Bodenwertanteil bebautes Grundsttick 97.000 €

Bodenwertverzinsung 2.280 €
Reinertragsanteil der baulichen Anlage 6.608 €
Wirtschaftliche Restnutzungsdauer 37 Jahre

Rentenbarwertfaktor (37 Jahre, 2,35 %) 24,5362

Ertragswert der baulichen Anlage 162.135 €
Bodenwert 97.000 €
vorlaufiger Ertragswert 259.135 €
abzgl. Sonderwert Wohnungs- und Benutzungsrecht (siehe Pkt. 8.4) -74.890 €
Ertragswert 184.245 €
Ertragswert rund 185.000 €
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Verkehrswert

Entsprechend den heutigen Marktgegebenheiten sowie der herrschenden Lehre orien-
tiert sich der Verkehrswert bei Objekten dieser Art am Ertragswert. Da die Berech-
nungsansatze aus marktiblichen und aktuellen Marktpreisen ermittelt wurden und sich
der Ertragswert aus diesem Ansatz berechnet, ist eine zusatzliche Marktanpassung
des Ertragswertes nicht erforderlich. Die im Bewertungsfall wertrelevanten Grund-
sticksmerkmale wurden berucksichtigt.

Somit wird ein Verkehrswert begutachtet von:

185.000,00 €

(Einhundertfiinfundachtzigtausend EURO)
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Literatur

Fachbiicher/Onlinebibliotheken

Kleiber - ISBN 978-3-472-00431-8 (Loseblattwerk)
Entscheidungssammlungen zum Grundstlicksmarkt und zur Grundstlickswertermittiung (EzGuG)

Kleiber, Simon - 9. Auflage, 2020 - ISBN 978-3-8462-1070-3
Verkehrswertermittlung von Grundstiicken — Kommentar und Handbuch

Bielefeld, Frohlich - 17. Auflage, 2020 - ISBN 978-3-658-20908-7
Flachen - Rauminhalte

Sprengnetter OnlineBibPro

http://www.revugis.de/immobilien/wertermittlerportal/

Gesetzestexte

BauGB
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBI. | S. 1728) gedndert worden ist.

ImmoWertV 2021

Verordnung Uber die Grundsatze fiir die Ermittiung der Verkehrswerte von Immobilien und der fiir die
Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) vom 14.07.2021
(BGBI. 12021, 2805).

WertR 06
Richtlinien fiir die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstiicken - Wertermittlungsricht-
linien 2006 vom 01.03.2006. Nur noch in Teilen giltig.

BauNVvVO
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), die
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. S. 1802) geandert worden ist.

GEG
Gebaudeenergiegesetz vom 08.08.2020 (BGBI. | S. 1728)

BayBO
Bayerische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBi. S 588, BayRS
2132-1-B), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBI. S 286) geandert worden ist.
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Schlussbemerkung

Alle Feststellungen zur Beschaffenheit und zur tatsachlichen Eigenschaft der baulichen
Anlage, sowie des Grund und Bodens erfolgten ausschlieRlich nach den seitens des
Auftraggebers zur Verfigung gestellten Daten und Unterlagen und den Erkenntnissen
der Ortsbesichtigung.

Fir das Kurzgutachten wurden keine Bauteil6ffnungen, Baustoffprifungen, Bauteilpri-
fungen, Funktionsprifungen haustechnischer Anlagen und keine Bodenuntersuchun-
gen vorgenommen. Alle Feststellungen des Sachverstandigen erfolgten durch die Auf-
gabenstellung und die Augenscheinnahme (rein visuelle Untersuchung).

Die Flachen und Massen wurden aus den von der Auftraggeberseite vorgelegten Daten
und Unterlagen Ubernommen und stichpunktartig auf Plausibilitdt gepriift. Eine Uber-
prifung der 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen einschl. Genehmigungen, Abnahmen,
Auflagen und dergleichen bezlglich des vorhandenen Bestandes und der Nutzung
baulicher Anlagen erfolgte nicht.

Zerstérende Untersuchungen wurden nicht ausgefiihrt, weshalb Angaben Uber nicht
sichtbare Bauteile und Baustoffe auf Auskiinften, die dem Sachverstandigen gegeben
worden sind und auf vorgelegten Unterlagen beruhen. Es wird ungeprift unterstellt,
dass keine Bauteile und Baustoffe vorhanden sind, welche mdglicherweise eine anhal-
tende Gebrauchstauglichkeit beeintrachtigen oder gefahrden. Eine Kontamination von
Baustoffen und Bauteilen wurde nicht geprift. Es wird davon ausgegangen, dass keine
Kontamination vorliegt.

Es wird vorausgesetzt, dass die bei der Ortsbesichtigung angetroffene, bzw. die aus
den Unterlagen zu entnehmende Nutzung genehmigt ist und die behérdlichen Auflagen
- insbesondere auch der Stellplatznachweis - erfllt sind.

Es erfolgte keine Untersuchung hinsichtlich der Forderung von Steuern, Gebihren
oder sonstigen o6ffentlich-rechtlichen Abgaben. Es wird unterstellt, dass am Tag der
Verkehrswertermittiung samtliche Beitrage entrichtet worden sind.
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Mit dem Wertermittlungsauftrag werden nur Rechte der VertragsschlieRenden begrin-
det. Nur der/die Auftraggeber/in und der Sachverstandige konnen aus dem Wertermitt-
lungsauftrag und dem Kurzgutachten gegenseitige Rechte geltend machen.

Der Verkehrswert (Marktwert) ist nach dem Preis zu bestimmen, der am Stichtag der
Wertermittlung im gewdhnlichen Geschaftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenhei-
ten und tatsachlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des
Grundstlicks ohne RuUcksicht auf ungewdhnliche oder personliche Verhaltnisse zu
erzielen ware (vgl. § 194 BauGB).

Das Wertermittlungsverfahren ist nach der Lage des Einzelfalles unter Bertcksichti-
gung der im gewohnlichen Geschaftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten
auszuwahlen. Die Wahl ist zu begrinden (§ 6 Abs. 1 ImmoWertV). Der Bodenwert ist in
der Regel nach dem Vergleichswertverfahren zu ermitteln (§§ 26, 40 - 45 ImmoWertV).
Bei Anwendung dieses Verfahrens kdnnen auch geeignete Bodenrichtwerte herange-
zogen werden.

Das Gutachten ist nur fir den/die Auftraggeber/in und den angegebenen Zweck be-
stimmt. Eine Vervielfaltigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit erteilter

Genehmigung gestattet.

Nurnberg, 20.09.2024

Peter B. Kohlmann

Eigentumswohnung
Alttorgraben 15
90400 Ndrnberg Seite 20 von 20



	Übersichtsblatt
	Allgemeine Angaben
	1.1 Grundbuchdaten
	1.2 Zweck
	1.3 Ortsbesichtigung/Teilnehmer
	1.4 Unterlagen

	2. Beschreibung
	3. Grundstück
	3.1 Erschließung
	3.2 Baurechtliche Situation
	3.3 Denkmalschutz

	4. Art und Mass der baulichen Nutzung
	4.1 Nutzungsart / Vorhandene Bebauung
	4.2 Flächen
	4.3 Gesamt-/Restnutzungsdauer

	5. Gebäude
	5.1 Allgemeiner Zustand
	5.2 Instandhaltungsrückstand
	5.3 Garagen/Stellplätze
	5.4 Außenanlagen

	6. Wertermittlung
	6.1 Defintion
	6.2 Wertermittlungsverfahren
	6.3 Auswahl Wertermittlungsverfahren

	7. Bodenwert
	7.1 Vergleichspreise
	7.2 Bodenrichtwert
	7.3 Marktkonformer Bodenwert

	8. Ertragswert
	8.1 Rohertrag
	8.2 Bewirtschaftungskosten
	8.3 Liegenschaftszins
	8.4 Sonderwert Wohnrecht
	8.5 Ertragswertberechnung

	Verkehrswert
	Literatur
	Schlussbemerkung

